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Vollzug der Bayerischen Bauordnung (BayBO); 

Öffentliche Bekanntmachung der Baugenehmigung gem. Art. 66 Abs. 2 Satz 4 und 5 BayBO 

 

Gemeinde:  Stephansposching 

Gemarkung:  Stephansposching 

Fl.Nr.: 356/52 

Bauvorhaben: Nutzungsänderung der bestehenden Wohnung im 1. Obergeschoss in eine Pension und 

Unterkunft für Monteure (7 Betten) sowie Nutzungsänderung der bestehenden Zahnarztpraxis in Büro- 

und Lagerräume 

Bauherr:  Monika Kasper 

 

 

Das Landratsamt Deggendorf erlässt folgenden 

 

Bescheid: 

 

Für das oben bezeichnete Bauvorhaben wird die Baugenehmigung erteilt. Der Genehmigung liegen 

die mit Genehmigungsvermerk vom 18.03.2024 versehenen Zeichnungen und Beschreibungen zu-

grunde. 

 

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach seiner Bekanntgabe Klage erhoben 

werden bei dem  

 

Bayerischen Verwaltungsgericht in Regensburg, 

Postanschrift: Postfach 11 01 65, 93014 Regensburg, 

Hausanschrift: Haidplatz 1, 93047 Regensburg. 

 

Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung:  

 

Die Einlegung des Rechtsbehelfs ist schriftlich, zur Niederschrift oder elektronisch in einer für den 

Schriftformersatz zugelassenen Form möglich. Die Einlegung eines Rechtsbehelfs per einfacher E-

Mail ist nicht zugelassen und entfaltet keine rechtlichen Wirkungen!  

 

Ab 01.01.2022 muss der in § 55d VwGO genannte Personenkreis Klagen grundsätzlich elektronisch 

einreichen.  

 

Kraft Bundesrechts wird in Prozessverfahren vor den Verwaltungsgerichten infolge der Klageerhe-

bung eine Verfahrensgebühr fällig, sofern kein Fall des § 188 VwGO vorliegt. 

 

Nach § 212a BauGB in der Fassung der Bekanntmachung der Neufassung vom 23.09.2004 (BGBl I. 

S. 2414) hat die Anfechtungsklage eines Dritten keine aufschiebende Wirkung. 

 

Die Monatsfrist wird mit dem Tag der Zustellung in Lauf gesetzt. Die Zustellung gilt mit 

dem Tag der Bekanntmachung als bewirkt. 

 

Die Verfahrensakten mit den genehmigten Plänen können beim Landratsamt Deggendorf, Bau-

amt, Herrenstraße 18, 94469 Deggendorf, zu den üblichen Dienststunden eingesehen werden. 

 

 

Deggendorf, 18.03.2024 

Landratsamt Deggendorf 

 

gez. 

Bischoff 

Regierungsdirektorin 
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Bekanntmachung 
 

der Haushaltssatzung des Schulverbandes Mittelschule Wallerfing 

für das Haushaltsjahr 2024 

 

 

Aufgrund der Art. 9 Abs. 1 Satz 2 BaySchFG, Art. 40 Abs. 1 Satz 1 KommZG sowie der Art. 63 ff. 

GO erlässt der Schulverband Mittelschule Wallerfing folgende Haushaltssatzung, die hiermit gemäß 

Art. 9 Abs. 1 Satz 2 BaySchFG i.V. mit Art. 24 Abs. 1 Satz 2 KommZG und  

§ 25 Abs. 2 der Geschäftsordnung bekannt gemacht wird: 

 

 

I. 

§ 1 

 

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024 wird hiermit festgesetzt; er schließt  

im Verwaltungshaushalt  

in den Einnahmen und Ausgaben mit                                                 396.904,00 € 

und im Vermögenshaushalt 

in den Einnahmen und Ausgaben mit                                                 108.176,00 € 

ab. 

 

 

§ 2 

 

Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind nicht          vorgese-

hen. 

 

 

§ 3 

 

Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt werden nicht festgesetzt. 

 

 

§ 4 

 

Schulverbandsumlage 

 

1. Der durch sonstige Einnahmen nicht gedeckte Finanzbedarf (Umlagesoll) zur Finanzierung von 

Ausgaben im Verwaltungshaushalt wird für das Haushaltsjahr 2024 auf   236.155,00 € festgesetzt 

und nach der Zahl der Verbandsschüler auf die Mitglieder des Schulverbandes umgelegt. 

 

2. Für die Berechnung der Schulverbandsumlage wird die maßgebende Schülerzahl  

nach dem Stand vom 01. Oktober 2023 auf 126 Verbandsschüler festgesetzt. 

 

3. Die Verwaltungsumlage wird je Verbandsschüler auf 1.874,25 € festgesetzt. 

 

4. Eine Investitionsumlage wird nicht erhoben. 

 

 

§ 5 

 

Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Haushaltsplan werden nicht bean-

sprucht. 
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§ 6 

 

Diese Haushaltssatzung tritt am 1. Januar 2024 in Kraft. 

 

 

 

II. 

 

Die Haushaltssatzung enthält keine genehmigungspflichtigen Teile. 

 

 

III. 

 

 

 

Die Haushaltssatzung liegt samt ihren Anlagen bis zur nächsten Bekanntmachung einer Haushaltssat-

zung in der Geschäftsstelle der Verwaltungsgemeinschaft Oberpöring, Niederpöring 23, 94562 

Oberpöring während der allgemeinen Geschäftszeiten öffentlich zur Einsichtnahme bereit (Art. 9 Abs. 

1 Satz 2 BaySchFG, Art. 26 Abs. 1 Satz 1 und Art. 40 Abs. 1 KommZG, Art. 65 Abs. 3 Satz 3 GO, § 4 

BekV). 

 

 

 

 

Niederpöring, den 20.03.2024 

 

Schulverband Mittelschule Wallerfing 

 

gez. 

 

Eigner 

Schulverbandsvorsitzender 
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Bekanntmachung 
 

der Haushaltssatzung des Schulverbandes Grundschule Oberpöring-Wallerfing 

für das Haushaltsjahr 2024 

 

 

Aufgrund der Art. 9 Abs. 1 Satz 2 BaySchFG, Art. 40 Abs. 1 Satz 1 KommZG sowie der Art. 63 ff. 

GO erlässt der Schulverband Grundschule Oberpöring-Wallerfing folgende Haushaltssatzung, die 

hiermit gemäß Art. 9 Abs. 1 Satz 2 BaySchFG i.V. mit Art. 24 Abs. 1 Satz 2 KommZG und § 25 Abs. 

2 der Geschäftsordnung bekannt gemacht wird: 

 

 

I. 

§ 1 

 

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024 wird hiermit festgesetzt; er schließt  

im Verwaltungshaushalt  

in den Einnahmen und Ausgaben mit                                                 198.365,00 € 

und im Vermögenshaushalt 

in den Einnahmen und Ausgaben mit                                                   38.000,00 € 

ab. 

 

 

§ 2 

 

Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind nicht          vorgese-

hen. 

 

 

§ 3 

 

Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt werden nicht festgesetzt. 

 

 

§ 4 

 

Schulverbandsumlage 

 

1. Der durch sonstige Einnahmen nicht gedeckte Finanzbedarf (Umlagesoll) zur Finanzierung von 

Ausgaben im Verwaltungshaushalt wird für das Haushaltsjahr 2024 auf 150.940,00 € festgesetzt 

und nach der Zahl der Verbandsschüler auf die Mitglieder des Schulverbandes umgelegt. 

 

2. Für die Berechnung der Schulverbandsumlage wird die maßgebende Schülerzahl  

nach dem Stand vom 01. Oktober 2023 auf 64 Verbandsschüler festgesetzt. 

 

3. Die Verwaltungsumlage wird je Verbandsschüler auf 2.358,44 € festgesetzt. 

 

4. Eine Investitionsumlage wird nicht erhoben. 

 

 

 

§ 5 

 

Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Haushaltsplan werden nicht bean-

sprucht. 
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§ 6 

 

Diese Haushaltssatzung tritt am 1. Januar 2024 in Kraft. 

 

 

 

II. 

 

Die Haushaltssatzung enthält keine genehmigungspflichtigen Teile. 

 

 

III. 

 

Die Haushaltssatzung liegt samt ihren Anlagen bis zur nächsten Bekanntmachung einer Haushaltssat-

zung in der Geschäftsstelle der Verwaltungsgemeinschaft Oberpöring, Niederpöring 23, 94562 

Oberpöring während der allgemeinen Geschäftszeiten öffentlich zur Einsichtnahme bereit (Art. 9 Abs. 

1 Satz 2 BaySchFG, Art. 26 Abs. 1 Satz 1 und Art. 40 Abs. 1 KommZG, Art. 65 Abs. 3 Satz 3 GO, § 4 

BekV). 

 

 

 

Niederpöring, den 20.03.2024 

 

Schulverband Grundschule Oberpöring-Wallerfing 

 

gez. 

 

Stoiber 

Schulverbandsvorsitzender 
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30-0831 jbö-fr 
 

MANÖVERMELDUNG 
 

 

Name der Übung: 

Schneller Luchs KW 15-16, Übung, ELSA eFP LITAUEN mobile und stationäre Kräfte inkl. RettSta-

tion (Verlegeübung/Marsch) 
 

 

 

Zeit: 

08.04.2024 bis 19.04.2024 
 

Übungsraum: 

33U UQ 2040 1160 Gäubodenkaserne Mitterhartshausen 55, Feldkirchen 94351 

33U UQ 1540 0830 StOÜbPI Metting, 94351 

Landkreis Straubing 94315/ Bogen 94327/ Dingolfing-Landau 84130/ Deggendorf 94469 

33U UQ 1893 1200 Gemeinde Feldkirchen 94351 

33U UQ 3168 0883 Gemeinde Paizkofen 94342 

33 U UQ 3481 0589 Gemeinde Altenbuch 94522 

Die Übung findet im freien Gelände und in Kasernen, auf StOÜbPI/TrÜbPI statt 
 

 

Schwerpunkte der Übung: 
 

 

 

Raum/Ortm voraussichtliche sonstige Ballungsräume: 

Die Übungsteilnehmer bewegen sich im Rahmen einer Patrouille mit KFZ und zu Fuß 

33U UQ 2040 1160 Gäubodenkaserne Mitterhartshausen 55, Feldkirchen 94351 

33U UQ 1540 0830 StOÜbPI Metting, 94351 

Landkreis Straubing 94315/ Bogen 94327/ Dingolfing-Landau 84130/ Deggendorf 94469 

33U UQ 1893 1200 Gemeinde Feldkirchen 94351 

33U UQ 3168 0883 Gemeinde Paizkofen 94342 

33 U UQ 3481 0589 Gemeinde Altenbuch 94522 

 
 

Gesamtstärke der Truppe:  

80 Soldaten, 25 Fahrzeuge, 25 Radfahrzeuge 
 

 

Großraum- und Schwerlasttransport: 

Fahrzeugart: Gesch.BergeKranFz 

Gewicht: 44 to, Breite 2,75 m, Höhe 3,73 m, Länge 11,79 m 
 

 

 

Art und Anzahl der eingesetzten Boote, Fähren, Brücken: 
 

 

Übungsform mit Kurzcharakteristik: 

Übungsausschnitte Patrouille zu Fuß 

Zusammenarbeit der RettStation (Role II) mit mobilen Kr (Role I) 

Zusammenwirken Infanteriekräfte mit BAT/RettTrp/RettStation  

Erkundung Aufbauplatz, Aufbau RettStation und Schnelle Verlegung 
 

 

Der Bevölkerung wird nahegelegt, sich den Einrichtungen der übenden Truppen und von evtl. liegen-

gebliebenen militärischen Sprengmitteln (Fundmunition und dergl.) fernzuhalten. Auf die Strafbarkeit 

des Auflesens von Sprengmitteln wird hingewiesen. 
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Wer Kampfmittel findet, hat dies unverzüglich der nächsten Polizeidienststelle anzuzeigen. Zuwider-

handlungen können nach § 22 b des Gesetzes über die Kontrolle von Kriegswaffen als Ordnungswid-

rigkeit geahndet werden. 
 

 

Es wird darauf hingewiesen, dass zur Abwicklung von Manöverschäden die Gemeinden sowie die 

Wehrbereichsverwaltung Süd für die Bundeswehr und die Bundesanstalt für Immobilienaufgaben  

– Schadensregulierungsstelle des Bundes – Regionalbüro Süd in Nürnberg für die ausländischen Streit-

kräfte nähere Auskünfte erteilt. 
 

 

 

Die Gemeinden werden gebeten, für die ortsübliche Bekanntmachung zu sorgen sowie die Jagdaus-

übungsberechtigten und die Bewohner abgelegener Gemeindeteile und Gehöfte von der Übung zu ver-

ständigen. 
 

Einwendungen gegen diese Übung oder einschränkende Bedingungen sind dem Landratsamt Deggen-

dorf unverzüglich mitzuteilen. 
 

 
 

 

Deggendorf, den 20.02.2024 

LANDRATSAMT 

 

 

gez. 

 

Peterle 

Ltd. Regierungsdirektor  
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Sparkasse Deggendorf 

 

 

 

 

 

Aufgebotsverfahren 

 
 

 

 

 

Die Sparkassenbücher 

 

 

 

Nr. 4583142833 

Nr. 3782725786 

Nr. 3785071956 

 

 

 

ausgestellt von der Sparkasse Deggendorf sind in Verlust geraten. Gemäß Art. 35 AGBGB 

werden die Sparkassenbücher hiermit aufgeboten und die Inhaber aufgefordert, binnen einer 

Frist von 3 Monaten ihre Rechte unter Vorlage des Sparkassenbuches anzumelden. Wenn in-

nerhalb dieser Zeit keine Rechte angemeldet werden, werden die Sparkassenbücher für kraftlos 

erklärt. 

 

 

 

 

 

Deggendorf, 04.03.2024; 11.03.2024; 25.03.2024 

 

 

gez.  

 

 

Sparkasse Deggendorf 
 

 

 

 

 


